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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1973

Norm

ABGB §186

Rechtssatz

Durch die Vereinbarung des Ruhens des Erziehungsrechtes des Vaters zugunsten der P4egemutter werden auch die

Rechte des P4egekindes geschmälert. Der P4egevertrag bedarf daher zu seiner Wirksamkeit der gerichtlichen

Bestätigung.
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